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Ziele:   Nachholen des Berufsabschlusses zum Anlagenmechaniker*in für Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechnik 

 

Inhalte: Die Handlungsfähigkeit für eine erfolgreiche Teilnahme an den 

Gesellenprüfungen Teil eins und zwei wird hergestellt. Alle Unterrichtsinhalte 

bilden die Inhalte des Ausbildungsrahmen- und Rahmenlehrplan ab. 

 

Dozenten: Erfahrene Dozenten*innen, Ausbildungsmeister*innen und bei Bedarf eine 

Sprachdozentin stehen zur Verfügung, um die Ausbildungsinhalte zu 

vermitteln. 

 

Zielgruppe: Bauhelfer in Beschäftigung ohne passenden Berufsabschluss  

 berufliche Erfahrung im Metallbereich     

 mindestens 25 Jahre alt        

 bei Migrationshintergrund mind. B1 Sprachstand   

 

Ort: Grüntaler Straße 62, 13359 Berlin  

 

Förderung:  Schulungskosten werden durch die Agentur für Arbeit übernommen (FbW § 

81), für die Freistellung des Mitarbeiters zu den Unterrichtstagen kann der 

Arbeitgeber einen Arbeitsentgeltzuschuss beim Arbeitgeberservice der BA 

beantragen. (Wir unterstützen Sie dabei) 

 

Dauer:  24 Monate, im Wechsel je eine Woche im Betrieb und eine Woche im 

Kompetenzzentrum der Innung.  

Nicht an Feiertagen oder am Wochenende.  

Unterricht in der Zeit von 07:30 bis 15:00/16:00 Uhr.  

vorgesehene Praxiswochen (Analog der ÜLU) sind eingeplant. 

 

Starttermine:  Immer am Februar, auf Anfrage und je nach Vorkenntnissen auch später. 

 

Link zu den Anträgen: 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-von-weiterbildung 
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Erstgespräch im SHK-Kompetenzzentrum Berlin. 

Angebotserstellung durch uns zur Vorlage bei der Bundesagentur für 

Arbeit, Arbeitgeberservice. 

Bewilligung des Bildungsgutschein (BGS). 

Termin im Kompetenzzentrum zur Erstellung des Schulungsvertrags. 

Antragstellung beim Arbeitgeberservice (AGS) der Bundesagentur für 

Arbeit auf den Arbeitsentgeltzuschuss (AEZ). 

Bewilligung des AEZ, Erstellung des Qualifizierungsplans, Prüfungsvorbereitung usw.,  

Freistellungserklärung für den Mitarbeiter*in zur Teilnahme an der Qualifizierung. 

Kontakt und Begleitung durch uns, zu dem Arbeitgeber, der Agentur für Arbeit/Jobcenter, dem 

Arbeitgeberservice, und Ihrem Mitarbeiter*in.  

Monatliche Übermittlung der Anwesenheitszeiten,  

Teilnahme an der Gesellenprüfung Teil eins nach 12 Monaten, an Teil zwei nach 24 Monaten, 

In Ausnahmen können die Prüfungen auch eher abgelegt werden. 

Jeweils vor den Prüfungen führen wir eine Prüfungsvorbereitung durch. 

 

Am Ende wird eine Fachkraft stehen, die mit sehr viel Motivation in Ihrem 

Unternehmen arbeiten wird.  


